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Gegen die Antragsflut für große Geflügel- und Schwei-
neanlagen gibt es bundesweit einen massiven Wider-
stand von Bürgerinitiativen, zusammengeschlossen im
»Netzwerk Bauernhöfe statt Agrarfabriken«. Den Bür-
gern geht es zunächst vor allem um die Bedrohung
 ihrer Lebensqualität und Gesundheit durch die Ge-
ruchs- und Keimemissionen, um die schweren Fahr-
zeuge auf Dorfstraßen und Wirtschaftswegen, um die
Beeinträchtigung von Natur und Umwelt durch Stick-
stoff-Frachten und um den Wert ihrer Immobilien.
Rasch geraten jedoch weitere Aspekte in den Blick-
punkt: Qualhaltung und Qualzucht, Konzernstruk -
turen und Abhängigkeit der Landwirte, Importe von
Gentech-Soja und Dumpingexporte zu Lasten der Bau-
ern in armen Ländern, Einkaufs- und Ernährungsver-
halten, Alternativen zur industriellen Tierhaltung – und
auch die Lage der Landwirte und die Gestaltung der
Agrarpolitik. 

Viele Landwirte beteiligen sich, weil auch sie diese
gesellschaftlich nicht mehr akzeptierte Tierhaltung, die
damit verbundene Konzernabhängigkeit und die Ver-
drängung von bäuerlichen Betrieben ablehnen. Viele
von ihnen könnten nach einem genehmigten Bauvor-
haben eines Agrarindustriellen nie mehr einen eigenen
Stall bauen oder erweitern, weil es gesetzliche Ober-
grenzen für Geruch und Emissionen im Außenbereich
der Gemeinden gibt, die durch eine einzige Agrarfabrik
bereits ausgeschöpft werden.

Widerstand gegen einzelne Anlagen

Der Widerstand der Initiativen stößt nicht nur auf eine
mächtige und verfilzte Agrarindustrie-Lobby, sondern
meist auch auf eine intransparente, bürgerunfreund -
liche Genehmigungspraxis: mit unzureichenden Be-
kanntmachungen über Bauvoranfragen oder Bauanträ-
ge, mit heimlichem Durchwinken auf Gemeindeebene
oder mit Verweigerung der Einsichtnahme in die An-
tragsunterlagen. Die Information der Bürger und die
kritische Überprüfung der von den Investoren einge-
reichten Gutachten übernehmen – anstelle der Behör-
den – oft die Bürgerinitiativen mit selbst finanzierten
»Plausibilitätsanalysen« und eigenen Recherchen. Erst
mit anwaltlicher Hilfe konnten Bürgerinitiativen im
Emsland durchsetzen, dass zu den Antragsunterlagen
auch Gutachten über die Keimverbreitung und effek -
tive Brandschutzkonzepte gehören müssen. In den Bau-
ordnungen aller 16 Bundesländer ist vorgeschrieben,
dass im Brandfall die Rettung von Menschen und Tie-
ren möglich sein muss. Mit Blick auf die Tiere wurde
diese Frage jedoch seitens der Baugenehmigungsbehör-
den fast nie gestellt.

Trotz dieser widrigen Umstände haben die Bürger-
initiativen viele Großanlagen verhindern können, weil
Investoren durch örtliche Proteste abgeschreckt wurden
oder Fehler gemacht hatten (zum Beispiel bei der Siche-
rung der Zuwegung oder bei Gutachten). Wichtig ist
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die Positionierung der Kommunalpolitiker – wegen der
Signalwirkung auf die Investoren und wegen der Mög-
lichkeiten, über Flächennutzungspläne oder Bebau-
ungspläne zumindest die Standorte gewerblicher Ställe
in Frage zu stellen (Möglichkeit zur Abschiebung in
»Sonderzonen«). Etliche Gemeinden, Landkreise und
Regionen wie zum Beispiel Hannover,  Lüneburg, Em-
den oder Salzwedel haben sich durch  Beschlüsse oder
Koalitionsverträge gegen agrarindustrielle Projekte und
für eine bäuerliche Landwirtschaft positioniert.¹

Landkreise machen Druck auf Land und Bund

Gerade auch in den Intensiv-Tierhaltungsregionen Nie-
dersachsens, in der Regel CDU-dominiert, hat der
Druck der Bürger und Wähler mittlerweile deutliche
Ergebnisse gezeitigt. Die Landkreise Emsland, Olden-
burg und Vechta sprachen einen Quasi-Genehmigungs-
stopp für Anträge ohne Brandschutzkonzept aus. Für
Neuanlagen in 500 Meter Nähe zur Wohnbebauung
verlangen diese Landkreise ein Keimschutzgut achten. 

Die niedersächsische Landesregierung unterstützt
verbal diese neuen Brandschutz- und Keimschutzvor-
gaben. Trotzdem gibt es bisher lediglich interne »Hand-
reichungen« für die Genehmigungsbehörden zum
Brandschutz, die aber – entgegen der Bauordnung – von
der Unmöglichkeit der Rettung der Tiere im Brandfall
ausgehen. Sie beschränken sich im Wesentlichen auf
Vorschriften für feuerfestere Baumaterialien und bes-
sere Löschmöglichkeiten und sehen – außer in der Re-
gion Hannover – nicht mal einen Pferch für gerettete
Tiere vor. Über die Ausgestaltung der Keimschutzgut-
achten und die Berücksichtigung des Vorsorgeaspekts
gegen mögliche Gesundheitsschäden gibt es eine inten-
sive Diskussion bei niedersächsischen Genehmigungs-
verfahren, nachdem Untersuchungen der niederländi-
schen Universität Utrecht die weiträumige Verbreitung
der Keime und Gesundheitsschäden bei Anwohnern
nachgewiesen haben.² Dennoch werden vermutlich erst
Musterklagen diese Anforderungen durchsetzen müssen. 

Auch andere Landkreise arbeiten an der Eindäm-
mung bzw. Verhinderung von Agrarfabriken: Der Land-
kreis Aurich erlaubt keine gewerblichen Anlagen (ohne
ausreichende Futtergrundlage) mehr. Der Landkreis
Cloppenburg genehmigt neue Stallbauten mit mehr als
2 000 Schweinemast- und mehr als 750 Sauenplätzen
nur noch mit Abluft-Reinigungsanlagen. Der Land-
kreis will oberhalb bestimmter »Aufgreifschwellen«
(Tierzahlen) auch Raumordnungsverfahren, die den
Bürgern mehr Beteiligungsmöglichkeiten eröffnen,
durchzuführen. Auch in Sachsen-Anhalt und in Meck-
lenburg-Vorpommern räumen die Landesregierungen
die Möglichkeit von Raumordnungsverfahren ein.

Der Niedersächsische Landkreistag als Spitzengre-
mium aller Landkreise hat mittlerweile vom Land Neu-

regelungen bei der Genehmigung von Großanlagen
eingefordert. In Regionen wie dem Nordwesten Nie-
dersachsens sei die objektive Grenze des Möglichen er-
reicht. Außerdem nehme die Akzeptanz für bestimmte
Arten von Tierhaltungsanlagen in weiten Teilen der Be-
völkerung ab. Das geltende Recht biete keine hinrei-
chenden Möglichkeiten zur Grenzziehung. Die Land-
kreisversammlung forderte vom Land Niedersachsen
konkrete Vorgaben für die Genehmigung und den Bau
von Großmastanlagen. Vom Bund wird eine Änderung
des Baurechts eingefordert.

Der niedersächsische Agrarminister Lindemann for-
dert für viehintensive Landkreise (mit mehr als zwei
Großvieheinheiten pro Hektar) Obergrenzen bei Neu-
bauten von Ställen. Ausgehend von der Überlegung, dass
sich ein neuer Stall als ein weiterer Betriebszweig in das
vorhandene Arbeitskräftepotenzial eines typischen Fa-
milienbetriebes einordnen müsse, fordert er als Ober-
grenzen zur Abwehr anders strukturierter Betriebe:
maximal 2 000 Mastschweine, 800 Rinder oder 40 000
Hühner. Der Forderung nach einer flächen deckenden
Regelung stimmt Lindemann bisher nicht zu. Investo-
ren können also in »andere« Landkreise ausweichen.

»Landwirtschaftlich« oder »gewerblich«?

Aufgrund des öffentlichen Drucks in allen Bundeslän-
dern wurde im Rahmen der Diskussion über die No-
vellierung des Bundesbaugesetzbuchs (BauGB) auch
die Frage der baurechtlichen Privilegierung von Tier-
haltungsanlagen im Außenbereich der Gemeinden ein
zentrales Thema. Das Privileg dafür haben gemäß
§ 35.1.1. seit jeher »landwirtschaftliche Betriebe«. Im
früheren Raumordnungsgesetz war diese Privilegierung
ausdrücklich für die »bäuerlich strukturierte« Land-
wirtschaft vorgesehen – so der Agrarrechtler Volkmar
Nies. Dabei sei der bäuerliche Betrieb weniger durch
seine Größe als vielmehr durch seine Arbeitsverfassung
gekennzeichnet. Und diese sei, so Nies, definiert durch
die Arbeit von Familienangehörigen, die einen Betrieb
im persönlichen Interesse unter eigenverantwortlichem
Handeln im Generationenwechsel führen.³

Diese für bäuerliche Betriebe elementar wichtige
Privilegierung beruht ursprünglich auf dem Umstand,
dass Weidegang und Auslauf der Tiere im Dorf nicht
möglich waren. Die langjährige Privilegierungsvoraus-
setzung, wonach mindestens 50 Prozent der Futters von
dem Betrieb selbst zu erzeugen war, ist heute auf -
geweicht. Als »landwirtschaftliche Betriebe« im Sinne
des Baurechts gelten heute laut § 201 des Bundesbau -
gesetzes solche, die mindestens 50 Prozent des Futter-
bedarfs der Tiere von selbst bewirtschafteten Flächen
erzeugen können (nicht müssen!). Alle anderen Betrie-
be – ohne diese Flächengrundlage – gelten als »gewerb-
liche Betriebe«. 
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Missbräuchliche Anwendung des Gesetzes

Baurechtlich »nichtlandwirtschaftliche«, sogenannte
»gewerbliche Betriebe«, die eine solche fünfzigprozen-
tige Futterflächengrundlage nicht nachweisen können,
waren früher beim Bauen im Außenbereich nicht pri-
vilegiert, genauso wenig wie andere Gewerbebetriebe.
Derzeit werden die meisten Ställe aber genehmigt
durch missbräuchliche Nutzung des ursprünglich nur
als Ausnahmeparagraph gedachten § 35.1.4.: für Vor -
haben, die wegen ihrer »besonderen Anforderungen an
die Umgebung«, ihrer »nachteiligen Wirkung auf die
Umgebung« oder wegen ihrer »besonderen Zweckset-
zung« nur im Außenbereich ausgeführt werden sollen.
Diese missbräuchliche Ausnahmeregelung nimmt den
Kommunen jegliche Handhabe gegen die Belastung
 ihres Außenbereichs ⁴ und gefährdet die Bauprivilegie-
rung insgesamt. 

Von daher wird derzeit vor allem an der Streichung
dieser gewerblichen Bauprivilegierung gemäß § 35.1.4.
gearbeitet. Zu erörtern wären Sonderregelungen für
kleine Betriebe, die mangels Flächenzupacht eine re -
lativ flächenunabhängige Tierhaltung (in kleinen Di-
mensionen) aufgebaut haben.

Generelle Tierzahl-Obergrenzen erforderlich

Eine Beschränkung des Bauens auf »landwirtschaft -
liche Betriebe« wäre sicherlich ein Fortschritt, weil es
die »flächenunabhängige Veredlung« vieler gewerbli-
cher Agrarindustrieller verhinderte. Allerdings würden
große Tierfabriken von flächenstarken Großbetrieben
dadurch nicht begrenzt. Eine wirklich effektive Rege-
lung gegen Agrarfabriken erfordert deshalb generelle
Obergrenzen bei den Tierzahlen – sowohl für Stall -
anlagen von baurechtlich »gewerblichen« als auch von
großen »landwirtschaftlichen« Betrieben. Die Angabe
von eindeutigen Tierzahl-Obergrenzen ist für Landwir-
te auch wichtig, weil sie klar ersehen können, wer damit
gemeint ist und wo sie selber derzeit und mit ihren
Bauplänen stehen. 

Die Grenze zur Agrarindustrie bzw. zu »Agrarfabri-
ken« zieht das bestehende Bundes-Immissionsschutz-
Gesetz (BImSchG), das ja schon per se für industrielle
Anlagen gilt und Ställe oberhalb bestimmter Tierzahlen
wegen der Umweltrisiken nicht nach Baurecht, sondern
nach BImSchG genehmigt. Diese BImSchG-Grenzen
legt auch das bundesweite »Netzwerk Bauernhöfe statt
Agrarfabriken« seinen Forderungen nach einem Verbot
von Agrarfabriken zugrunde: 1 500 Plätze in der
Schweinemast, 560 bei Sauen, 4 500 bei Ferkelaufzucht,
15 000 bis 30 000 bei Geflügel und 600 bei Rindern.
Dies sind Größenordnungen, bei denen derzeit nur
eine Minderheit der Tierhalter und der Tierbestände
betroffen wäre – und zwar gerade jene, die vor allem

die Agrarindustrialisierung und Überschussprodukti-
on vorantreiben. Diese Regelung begrenzt das Baurecht
zudem auf solche Ställe, die noch rückbaubar sind auf
eine artgerechte Tierhaltung mit begrenztem Auslauf. 

Auch kommunale Spitzenverbände und das Bundes-
agrarministerium plädieren mittlerweile für Tierzahl-
Obergrenzen gemäß BImSchG, beziehen sich dabei
aber auf die höheren und 2007 nochmals erhöhten Staf-
feln in diesem Gesetz (Grenze, ab der eine besondere
Umweltverträglichkeitsprüfung vorgeschrieben ist):
mit 3 000 Plätzen in der Schweinemast und 900 bei
Sauen, 9 000 bei der Ferkelaufzucht, 60 000 bis 85 000
bei Geflügel (anstelle der obigen Einstiegs-Staffel des
BImSchG).

Tierschutzplan und EU-Vorgaben

Neben der Diskussion über baurechtliche Beschrän-
kungen von Agrarfabriken ist die Debatte um Hal-
tungsverfahren in der Nutztierhaltung deutlich voran-
gekommen. Nachdem immer neue Enthüllungen die
Intensivtierhaltung in eine vertiefte Akzeptanzkrise
stürzten, trat der neue niedersächsische Agrarminister
Lindemann mit seinem »Tierschutzplan Niedersachsen
2011–2018« an die Öffentlichkeit. Darin sind für we-
sentliche Tierarten nicht nur viele Tierschutzdefizite

Reden Verbraucher nur? 
Ein Zwischenruf

Bei Umfragen verlangt die Bevölkerung von der Land-
wirtschaft zuallererst eine »artgerechte Tierhaltung auf
Bauernhöfen« und plädiert für faire Erzeugerpreise.
 Dennoch kaufen die meisten Verbraucher und Verbrau-
cherinnen noch nach dem Billigpreis-Prinzip ein – weil
»Geiz ist geil«, weil die Haushaltsmittel knapp sind, das
nötige Wissen fehlt, die Packungen falsch und irrefüh-
rend deklariert werden (»Bauernglück«, »Gutfleisch«,
»Premium-Fleisch«) oder weil das entsprechende Ange-
bot fehlt.

Trotzdem meinen die allermeisten Verbraucher/innen
das, was sie bei Umfragen sagen. Jeder Mensch hat ja
nicht nur eine schwache Seite als Verbraucher, sondern
auch eine starke als Bürger. Packen wir ihn bei seiner
starken Seite, statt über seine schwache Seite zu lamen-
tieren! Wie beim Verbot der Käfig-Eier gäbe es keinen
wirklichen Verbraucherprotest, wenn bestimmte Tier -
haltungsverfahren verboten würden und wenn dadurch
die Verbraucherpreise ansteigen würden. Ganz abgesehen
davon, dass die Erzeugnisse aus artgerechter Haltung
ganz anders schmecken können und ein verringerter
Fleischkonsum, hervorgerufen durch höhere Preise,
gesundheitliche Vorteile bringt. 
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aufgelistet, sondern auch Vorschläge für Maßnahmen
mit einem jeweiligen Zeithorizont ihrer Umsetzung.⁵

Bei Masthühnern und Puten werden unter anderem
folgende Missstände benannt: Selektion auf schnell-
wüchsige Rassen, Prädisposition für Gesundheitsstö-
rungen, strukturlose Ställe, fehlende Rückzugsmöglich-
keit, Fußballen-Veränderungen, außerdem bei Mast-
hühnern Stallklima und hohe Besatzdichte/Tierzahlen.
Als Maßnahmen dagegen werden unter anderem ins
Auge gefasst: Abstimmung mit Europäischer Kom -
mission und Zuchtunternehmen, Weiterentwicklung
der Managementempfehlungen (Einstreu, Fütterung),
Strukturierung der Ställe, Festlegung von Grenzwerten
und Rückmeldungen der Schlachtbetriebe (zum Bei-
spiel über Fußballen-Veränderungen) zwecks Einlei-
tung von Maßnahmen in Richtung einer »manage-
mentabhängigen Besatzdichte«. 

Für die Amputationen der Schnabelspitzen bei Pu-
ten, Legehennen, Enten und Gänsen ist ein stufenwei-
ser Ausstieg beabsichtigt. Die Tötung männlicher Ein-
tagsküken in den Legehennen-Linien soll durch die
»Weiterentwicklung/Umsetzung der Geschlechtsdiffe-
renzierung im bebrüteten Hühnerei« und durch die
 Suche nach Möglichkeiten der Verfütterung zum Bei-
spiel an Zootiere angegangen werden. Bei Enten und
Gänsen soll der Zugang zu Wasser und Struktur bezie-
hungsweise Einstreu verbessert, Fußballenerkrankun-
gen durch Rückmeldungen der Schlachtbetriebe ver-
ringert werden. 

Bei Rindern werden die Folgen einseitiger Leistungs-
zucht kritisiert, ebenso die ganzjährige Stallhaltung auf
Betonspalten, die Anbindehaltung, das Enthornen
durch Ausbrennen und Ausstanzen sowie die hohen
Kälberverluste in Verbindung mit erhöhtem Arznei-
mitteleinsatz. Als Maßnahmen führt der Plan auf:
Zuchtwahl auf Gesamtvitalität, Laufhof, Verbot der An-
bindehaltung, Ausstieg aus dem betäubungslosen Ent-
hornen, Tierschutzindikatoren. Die strohlose Haltung
der Bullen auf Vollspaltenböden mit hohen Besatzdich-
ten, schlechtem Stallklima und Schwanzspitzen-Ampu-
tationen will man durch Tierschutzleitlinien angehen. 

Bei Ferkeln soll die betäubungslose Kastration vor-
geschrieben und Praxisempfehlungen für das Unter -
lassen des Kupierens der Schwänze umgesetzt werden.
Bei Mastschweinen sollen Verletzungen durch schlech-
te Haltung (Betonspaltenböden, Klima) durch Rück-
meldungen der Schlachthöfe über Verletzungen ange-
gangen werden. Zu Kastenständen und fehlendem
Nestbaumaterial wird lediglich auf eine »Förderung der
tiergerechten Haltung« verwiesen. 

Des Weiteren soll die EU-Tierschutztransport-Ver-
ordnung überarbeitet, die tiergerechte Betäubung und
Tötung beim Schlachten sichergestellt und der Ist-Zu-
stand des Arzneimitteleinsatzes (Resistenzentwick-
lung) ausgewertet werden. Ein Lenkungsausschuss und

Arbeitsgruppen unter Beteiligung wichtiger gesell-
schaftlicher Gruppen sollen Tierschutzleitlinien entwi-
ckeln, die die gute fachliche Praxis definieren. 

Missstände von der Politik eingestanden

Obwohl im Tierschutzplan wichtige Aussagen fehlen
(zum Beispiel zu Weidegang, Auslauf der Tiere und Be-
standsgrößen) und vieles relativ vage formuliert ist,
liegt seine Bedeutung doch darin, dass wichtige Miss-
stände eingestanden werden und die Notwendigkeit
der Beendigung binnen einer konkreten Frist. Hier
kann man ansetzen und nachdrücklich Veränderungen
einfordern. Bestehende Programme artgerechter Tier-
haltung und die neuen Haltungsbedingungen im Rah-
men des freiwilligen Tierschutzsiegels des Deutschen
Tierschutzbunds belegen zudem, dass eine andere Hal-
tung praktikabel ist und wie die massive Förderung von
Umbauprogrammen aussehen müsste. 

Hinzu kommt, dass die EU die Umsetzung ihrer
Richtlinien zur Schweinehaltung (kein Kupieren der
Ringelschwänze, Zugang der Schweine zu Stroh oder
ähnlichem) bereits bei den EU-Staaten mit Vertrags-
strafen anmahnt.⁶ Wenn Ringelschwänze nicht mehr
kupiert werden dürfen, muss man den Stress der
Schweine abbauen: vor allem mit mehr Platz und Stroh.
Die EU-Lebensmittelbehörde EFSA hat in Gutachten
diese und andere Missstände in der Geflügelhaltung
ebenfalls klar benannt. ⁷ Im Rahmen der EU-Agrar -
reform könnten diese Vorgaben für alle EU-Länder
verbindlich festgelegt werden, so dass nationale Wett-

Folgerungen & Forderungen 

  Aufgrund der Aktivitäten der Bürgerinnen und Bürger
können die Missstände in der agrarindustriellen Tier-
haltung nicht mehr wegdiskutiert werden. 

  Notwendig ist ein Verbot von Agrarfabriken und nicht
artgerechter Tierhaltungsformen.

  Hierfür müssen Tierzahl-Obergrenzen eingeführt wer-
den, und zwar entsprechend der ursprünglichen Ein-
stiegs-Staffel des Bundes-Immisionsschutz-Gesetzes.

  Die derzeitige Privilegierung gewerblicher Betriebe
beim Bauen im Außenbereich stellt eine missbräuch -
liche Anwendung des Baugesetzbuches dar und muss
abgeschafft werden.

  Erforderlich sind Förder- und Umbauprogramme mit
dem Ziel einer artgerechten, flächenbezogenen, bäu-
erlichen Tierhaltung. 

  Ergänzend bedarf es eines veränderten Einkaufs- und
Konsumverhaltens sowie einer konsequenten Interes-
senvertretung der Bauern und Bäuerinnen im Bündnis
mit der Gesellschaft.
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bewerbsverzerrungen unterbunden wären. Eine EU-
Vorgabe von 20 Prozent Eiweißfrüchten (Legumino-
sen) in der Fruchtfolge würde zudem die Importe von
Gentech-Soja überflüssig machen. Die dadurch geför-
derte Flächenbindung der Tierhaltung würde mittel-
ständische, bäuerliche Betriebe zu Lasten flächenunab-
hängiger Agrarfabriken stärken. 

Maßnahmen gegen Agrarfabriken und für eine art-
gerechte und flächenbezogene Tierhaltung nützen
nicht nur den Tieren und der Umwelt, sondern auch
den Bauern. Vor allem, weil damit eine deutliche Men-
genverringerung verbunden ist und somit eine Ange-
botsbegrenzung mit gesellschaftlicher Akzeptanz, die
Spielraum schafft für deutliche Erzeugerpreis-Steige-
rungen und bessere landwirtschaftliche Einkommen
für weniger Masse und mehr Qualität. Bauern sollten
die gesellschaftliche Bewegung gegen Agrarfabriken
nicht als Gegner sehen, sondern als Bündnispartner
und aktiv zu nutzende Chance. 
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